
Ergänzung zur Vorlage Nr. II-001/16 "Aufhebung der Satzung Cottbus-Prämie"

Fallzahlen / Vergleichsrechnung

Jahr der 

Bewilligung

Anträge 

bewilligt 

Zuwendungen an die 

Studierenden (150 €) 

im Bewilligungsjahr in 

€

Richtwert für die 

"Pro-Kopf 

Zuweisung" vom 

Land BB (im Jahr 

nach dem 

Bewilligungsjahr) 

in €

Summe: bewilligte 

Anträge x Pro-Kopf-

Zuweisung in €

2016 27 4.050,00  

2015 20 3.000,00  842,09 16.841,80

2014 20 3.000,00  782,36 28.164,96

2013 36 5.400,00  805,82 40.291,00

2012 50 7.500,00  810,76 44.591,80

2011 55 8.250,00  736,61

Erläuterung / Beispiel:

Im Jahr 2014  (I. Quartal) wurden 20 Anträge bewilligt, die bis zum 31.12.2013  gestellt worden waren. 

Diese 20 Einwohner erhöhen theoretisch im Jahr 2015   die Schlüsselzuweisungen um 16.841,80 €. 


